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Sehr geehrte Damen und Herren, 
die Corona-Pandemie begleitet uns seit nunmehr rund zweieinhalb Jahren mit zum 
Teil einschneidenden gesundheitlichen Folgen und ebenso schweren wirtschaftli-
chen Belastungen. Der Staat ist bemüht den negativen Auswirkungen mit medizini-
schen Maßnahmen und wirtschaftlichen Entlastungen entgegen zu wirken, fordert 
von seinen Bürgern allerdings auch die Einhaltung gewisser Mitwirkungspflichten. 
Solche Pflichten ergeben sich beispielsweise im Zusammenhang mit der Beantra-
gung und Gewährung sogenannter Corona-Überbrückungshilfen, wie z. B. die 
Überbrückungshilfe I bis III, die November- und Dezemberhilfe (Paket 1) sowie die 
Überbrückungshilfe III Plus und IV (Paket 2).  
Die Anträge für diese Hilfen sind über einen sogenannten prüfenden Dritten erfolgt 
und zwar im Zeitablauf häufig auf der Basis von Umsatzprognosen und prognosti-
zierter Kosten. Nachdem die realisierten Umsatzzahlen und Fixkostenabrechnun-
gen nunmehr oder in Kürze vorliegen sollten, fordern die Bewilligungsstellen eine 
Dokumentation der beantragten und bewilligten Beihilfen in Form einer Schlussab-
rechnung. Diese muss wiederum über einen prüfenden Dritten erbracht werden. 
Diese Schlussabrechnung ist verpflichtend. Wird keine Schlussabrechnung 
vorgelegt, sind die Förderleistungen in voller Höhe zurück zu zahlen. 

Bei der Einreichung sind bestimmte Fristen zu beachten:  
 -   Start Einreichung Paket 1: 5. Mai 2022, 
 -   Fristende Paket 1 und 2: 31. Dezember 2022.  
Dabei erfolgt die Schlussabrechnung digital im Antragsportal für prüfende Dritte. 
Im Falle einer Rückzahlung soll die Bewilligungsstelle im Schlussbescheid eine 
angemessene Zahlungsfrist festsetzen.  
Nach informierter Stelle befinden sich aber derzeit noch viele offene Fragen zum 
Thema Schlussabrechnung in Klärung innerhalb des zuständigen Bundesministeri-
ums (BMWK), wie z. B.: 
 -   Wie wird mit Fehlern bei der Qualifikation von Verbundunternehmen  
     umgegangen?
 -   Können im Rahmen der Schlussabrechnung einzelne Fördermonate 
     ergänzt werden? 
Auch bei der Zuordnung sämtlicher Fixkosten nach der zeitlichen Fälligkeit der 
Positionen unabhängig von der Verbuchung in der Buchhaltung  besteht dem 
Vernehmen nach noch erheblicher Klärungsbedarf.  
Das Abwarten bis zum Vorliegen aktueller FAQ’s (häufig gestellte Fragen und 
Antworten) kann vor diesem Hintergrund eine Empfehlung sein. 
Inwieweit es ggfs. zu Fristverlängerungen kommen kann, ist derzeit noch offen, 
aber wohl wenig wahrscheinlich.  
Bitte sprechen Sie uns rechtzeitig an. 

Mit freundlichen Grüßen

Bernd Kubak
Geschäftsführender Gesellschafter bei DORNBACH
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Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
  
  Überweisung 5 Scheck 6

 10.08.20222 15.08.2022 10.08.2022

 10.09.2022 13.09.2022 10.09.2022

 10.09.2022 13.09.2022 10.09.2022

 10.08.20224 15.08.2022 10.08.2022

 15.08.20224 18.08.2022 15.08.2022

                                                             Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer 
 erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

 29.08.2022 entfällt entfällt

  Termine August 2022 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialabgaben fällig werden:

2Für den abgelaufenen Monat.

4Für den abgelaufenen Monat, bei Dauer- 
fristverlängerung für den vorletzten Monat, 
bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristver-
längerung für das abgelaufene Kalender-
vierteljahr.

5Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohn- 
steueranmeldungen müssen grundsätzlich 
bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum 
folgenden Monats (auf elektronischem Weg) 
abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen 
Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der 
nächste Werktag der Stichtag. Bei einer 
Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen 

werden keine Säumniszuschläge erhoben. 
Eine Überweisung muss so frühzeitig 
erfolgen, dass die Wertstellung auf dem 
Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit 
erfolgt.

6Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, 
dass die Zahlung erst drei Tage nach 
Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine 
Einzugsermächtigung erteilt werden.

7Die Sozialversicherungsbeiträge sind 
einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag 
des laufenden Monats fällig. Um Säumnis-
zuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich 

das Lastschriftverfahren. Bei allen 
Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. 
Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle 
bis spätestens zwei Arbeitstage vor 
Fälligkeit (d. h. am 25.07.2022, 0 Uhr) 
vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. 
der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten.  
Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem 
Fälligkeitstermin an den Beauftragten 
übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, 
wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder 
auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag

Einkommensteuer,
Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag

Körperschaftsteuer,
Solidaritätszuschlag

Umsatzsteuer

Gewerbesteuer

Kapitalertragssteuer,
Solidaritätszuschlag

Sozialversicherung 7
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  Bundesrat stimmt weiteren   
  Corona-Steuerhilfen zu  

Der Bundesrat hat am 10.06.2022 zahl- 
reichen steuer-rechtlichen Maßnahmen zur 
Bewältigung der Corona-Krise zugestimmt, 
die der Bundestag am 19.05. unter Be- 
rücksichtigung von Beschlussempfehlun-
gen des Finanzausschusses, beschlossen 
hat. Das Vierte Corona-Steuerhilfegesetz 
wird nun über die Bundesregierung dem 
Bundespräsidenten zur Unterschrift zu- 
geleitet und anschließend im Bundesge-
setzblatt verkündet. In Kraft treten können 
dann die Verlängerung der Steuer-befrei-
ung für Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld 
bis Ende Juni 2022, die Verlängerung der 
Homeoffice-Pauschale bis zum 31.12.2022, 
die Verlängerung der degressiven AfA für 
bewegliche Wirtschaftsgüter um ein Jahr, 
der erweiterte Verlustrücktrag aus 2022 
und 2023 mit dauerhaft zweijährigem 
Rücktragszeitraum, die Verlängerung der 
Reinvestitionsfristen nach § 6b EStG um 
ein Jahr sowie die Verlängerung der In- 
vestitionsfristen für steuerliche Investiton-
sabzugsbeträge nach § 7g EStG um ein 
Jahr.

Corona-Bonus bis zu 4.500 Euro
Ein besonderes Moment stellt die Zu- 
stimmung der Beschlussempfehlungen 
des Finanzausschusses für coronabeding-
te steuerfreie Sonderleistungen der Ar- 
beitgeber bis zu 4.500 Euro dar. Es kommt 
nunmehr nicht mehr darauf an, dass die 
Zahlung des Bonus aufgrund bundes- oder 
landesrechtlicher Regelungen erfolgt: 
Auch freiwillige Leistungen des Arbeitge-
bers sind nun bis zur Höchstgrenze 
steuerfrei. 

Das Gesetz weitet den begünstigten Per- 
sonenkreis aus: Künftig gilt die Steuerfrei-
heit auch für Zahlungen an Beschäftigte in 
Einrichtungen für ambulantes Operieren, 
bestimmte Vorsorge- und Rehabilitations-
einrichtungen, Dialyseeinrichtungen, 
Arzt- und Zahnarztpraxen sowie Rettungs-
dienste.

Längere Frist für Steuererklärung
Das Gesetz sieht – wie schon in den  
Vorjahren – verlängerte Abgabefristen vor, 
um sowohl Steuerberater als auch Bürger 
zu entlasten.

Abzinsungsgebot für Verbindlichkeiten
Das Abzinsungsgebot für Verbindlichkeiten 
(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG) entfällt für nach dem 
31.12.2022 endende Wirtschaftsjahre. Auf 
Antrag ist die Gesetzesänderung rückwir-
kend anwendbar. Die Abzinsung für Rück- 
stellungen mit 5,5 % bleibt dagegen 
unverändert.

  Aufwendungen für ein   
  Arbeitszimmer  

Aufwendungen für ein Arbeitszimmer 
können nur als Werbungskosten (oder 
Betriebsausgaben) abzugsfähig sein, 
soweit der Steuerpflichtige sie selbst trägt 
(sog. Drittaufwand ist nicht abzugsfähig). 
Der Finanzsenat Bremen hat in einem 
Erlass vom 22.02.2022 die Verwaltungsauf-
fassung zu verschiedenen Konstellationen 
bei Ehepartnern oder Partnern nichteheli-
cher Lebensgemeinschaften aufgezeigt:
Im Wesentlichen wird festgestellt, dass bei 
Immobilien im Miteigentum (Ehegatten, 
nichtehelicher Lebensgemeinschaften) zu 
unterscheiden ist zwischen a) grund-
stücksbezogenen Aufwendungen (z. B. 
AfA, Schuldzinsen, etc.) und b) nutzungs-
bezogenen Aufwendungen (z. B Reini-
gungskosten, etc.).

Aufwendungen zu a) sind nur anteilig 
gemäß der Miteigentumsquote abzugs- 
fähig.

Aufwendungen zu b) sind voll abzugsfähig, 
soweit vom Steuerpflichtigen getragen. 
Das gilt auch, wenn die Bezahlung der 
nutzungsorientierten Aufwendungen von 
einem Gemeinschaftskonto der Ehegatten 
oder der Partner erfolgt (Finanzsenat 
Bremen, Erlass 900 - S-2145 -1/2014 
- 1/2016-1586061 / 2021 vom 22.02.2022).

  Zum Werbungskostenabzug bei   
  Beendigung von Mietverhältnissen   
  wegen Eigenbedarfs  

Wenn in einem vermieteten Mehrfamilien-
haus zwei kleine Wohnungen zu einer 
großen vereinigt und zugleich durch 
Maßnahmen wie etwa Fußbodenerneue-
rung, Streichen von Decken und Wänden, 
Ersatz verrosteter Heizkörper und Erneue-
rung der Wasserhähne in einen zeitgemä-
ßen bzw. ordnungsgemäßen Zustand ver- 
setzt werden, liegen insoweit keine Her- 
stellungskosten, sondern sofort abzugs- 
fähige Erhaltungsaufwendungen vor. 
Aufwendungen für das Vorhalten einer 
Mietwohnung seien laut Finanzgericht 
Sachsen-Anhalt Werbungskosten, wenn 
die Anmietung durch den Beruf bzw. durch 
die Erzielung steuerpflichtiger Einnahmen 
veranlasst sei, d. h., wenn sie hierzu in 
einem steuerrechtlich anzuerkennenden 
wirtschaftlichen Zusammenhang stehen. 
Ob ein solcher Zusammenhang bestehe, 
müsse im Wege einer wertenden Betrach-
tung aller Umstände des konkreten Ein- 
zelfalls festgestellt werden. Das gelte auch 
dann, wenn das Mietverhältnis wegen 
Eigenbedarfs gekündigt und die Wohnung 
anschließend an nahe Angehörige ver- 
mietet wird. (Az. 4 K 550/20).

  Berechnung des Grundlohns bei   
  Bereitschaftsdiensten für Grenze   
  von steuerfreien Zuschlägen  

Das Niedersächsische Finanzgericht hat 
zur Berechnung der Bemessungsgrundlage 
für die Ermittlung der Grenze der steuer-
freien Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- 
oder Nachtarbeit (SFN-Zuschläge) Stellung 
genommen.

Wenn ein Bereitschaftsdienst am Arbeits-
platz abzuleisten ist, ist die gesamte 
Dauer des abgeleisteten Bereitschafts-
dienstes als tatsächlich geleistete Arbeit 
zu werten, selbst wenn die Bereitschafts-
dienstzeit aufgrund von zwischen den 
Vertragsparteien getroffenen Regelungen 
nicht vollumfänglich als Arbeitszeit 
bewertet wird.
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Der Grundlohn bemisst sich in diesem Fall 
nach dem regulären, vertraglich vereinbar-
ten – auf eine Stunde umgerechneten –  
Arbeitslohn und nicht nach dem geringe-
ren Stundenlohn, der sich aus der Um- 
rechnung des regulären Stundenlohns auf 
die tatsächlich als Arbeitszeit vergütete 
Bereitschaftsdienstzeit ergibt.

Der Zuschlag für die Zeit des Bereitschafts-
dienstes sei nicht nach der anteilig für den 
Bereitschaftsdienst gezahlten Vergütung 
von 25 %, sondern nach dem vollen auf 
eine Stunde umgerechneten individuellen 
Tabellenentgelt zu berechnen, da die Be- 
schäftigten dem Dienstherrn ihre Arbeits-
kraft während der Bereitschaftsdienstzeit 
am Arbeitsplatz zur Verfügung stellen und 
er diese dort im Bedarfsfall abrufen kann. 
Wenn der Arbeitnehmer seine Arbeitskraft 
am Arbeitsplatz zum Abruf bereitstelle, sei 
diese Bereitstellung ungeachtet der zwi- 
schen den Vertragsparteien getroffenen 
Regelungen zur Vergütung dieser Zeiten 
tatsächlich geleistete Arbeit (Finanzgericht 
Niedersachsen, Urteil 14 K 268/18 vom 
15.12.2021).

  Pauschalsteuersatz für Betriebs-   
  veranstaltungen, die nicht allen   
  Betriebsangehörigen offenstehen,   
  nicht anwendbar  

Der Pauschalsteuersatz von 25 % für Be- 
triebsveranstaltungen (§ 40 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 2 EStG) findet keine Anwendung auf 
Veranstaltungen, die nicht allen Betriebs-
angehörigen offenstehen (hier: Vorstands- 
bzw. Führungskräfte-Weihnachtsfeier). So 
entschied das Finanzgericht Köln. (Az. 6 K 
2175/20).

Die Klägerin hat den Teilnehmern an der 
Vorstandsweihnachtsfeier und der Weih- 
nachtsfeier für den Konzernführungskreis 
steuerbaren Arbeitslohn in Höhe der von 
ihr getätigten Aufwendungen zugewendet. 
Nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a Satz 1 EStG 
gehören zu den Einkünften aus nicht-
selbstständiger Arbeit Zuwendungen des 
Arbeitgebers an seinen Arbeitnehmer und 
dessen Begleitpersonen anlässlich von 
Veranstaltungen auf betrieblicher Ebene 

mit gesellschaftlichem Charakter (Be-
triebsveranstaltung). Bei der Vorstands-
weihnachtsfeier und der Weihnachtsfeier 
für den Konzernführungskreis handelt es 
sich um eine solche Veranstaltung. Von 
den Zuwendungen ist nicht ein Freibetrag 
abzuziehen, weil die Vorstandsweih-
nachtsfeier und die Weihnachtsfeier für 
den Konzernführungskreis nicht allen 
Angehörigen des Betriebs oder eines 
Betriebsteils offenstand, sondern nur 
Vorständen bzw. Führungskräften. Die 
teilnehmenden Arbeitnehmer haben zu 
dem auf sie entfallenden Anteil der 
Aufwendungen der Klägerin Arbeitslohn 
erzielt. 

Der Arbeitslohn wurde aber nicht im Sinne 
des § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG aus 
Anlass einer Betriebsveranstaltung ge- 
zahlt. Nach ständiger Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs sei § 40 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 2 EStG nur anwendbar, wenn die 
Teilnahme allen Betriebsangehörigen 
offenstehe. Im Streitfall durften an der 
Veranstaltung aber nur Vorstandsmitglie-
der bzw. Führungskräfte teilnehmen.

  Kosten für Mausoleum –   
  Erbschaftsteuer kann gemindert   
  werden  

Der Erbe hatte, nachdem sein verstorbener 
Bruder in einem herkömmlichen Grab 
bestattet worden war, ein aufwändiges 
Mausoleum als zweite Grabstätte in 
Auftrag gegeben und die Kosten hierfür in 
seiner Erbschaftsteuererklärung geltend 
gemacht. Das Finanzamt und das Finanz-
gericht lehnten den Abzug ab.

Laut Bundesfinanzhof seien zwar grund-
sätzlich nur die Kosten für ein zeitlich 
zuerst errichtetes Grabdenkmal bei der 
Erbschaftsteuer abzugsfähig. Es könne 
aber auch Fälle geben, in denen aus 
verschiedenen Gründen der Verstorbene 
zunächst nur provisorisch in einer ersten 
Grabstätte und dann im Anschluss 
dauerhaft in einem Zweitgrab bestattet 
werde. Für das zweite Grabdenkmal seien 
dann Kosten in angemessener Höhe 
abzugsfähig. Was angemessen sei, 

bestimme sich im Einzelfall danach, wie 
der Erblasser gelebt habe und wieviel er 
hinterlassen habe. Außerdem sei zu 
berücksichtigen, welche Bräuche und 
religiösen Vorgaben in seinen Kreisen für 
eine würdige Bestattung üblich seien. In 
der Praxis sollte der Erbe diesbezüglich 
frühzeitig Nachweise sammeln und dem 
Finanzamt vorlegen. Wenn die Kosten im 
Einzelfall die Angemessenheit überschrei-
ten, seien sie entsprechend zu kürzen und 
nur die angemessenen zu berücksichtigen. 
(BFH vom 01.09.2021, Az. II R 8/20).

   Zur Stundung der Erbschaftsteuer  

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurtei-
lung, ob der Steuerpflichtige die auf den 
Erwerb einer Wohnung entfallende Erb- 
schaftsteuer nur durch deren Veräußerung 
aufbringen kann, ist nicht der – durch die 
begehrte Stundung hinausgeschobene – 
Zeitpunkt der Fälligkeit der Erbschaftsteu-
er, sondern der Zeitpunkt der Steuerent-
stehung. So entschied das Finanzgericht 
München (Az. 4 K 308/20).

Ein Anspruch auf Stundung der Erbschaft-
steuer bestehe nicht, wenn zum Nachlass 
Geldmittel gehörten, die zur Tilgung der 
auf den Erwerb der Wohnung entfallenden 
Erbschaftsteuer ausgereicht hätten, jedoch 
anderweitig verwendet worden seien. Ein 
die Stundung ablehnender Verwaltungsakt 
erledige sich nicht durch die (teilweise) 
Tilgung der Steuerschuld, deren Stundung 
begehrt werde. Durch die teilweise Be- 
gleichung der Erbschaftsteuer habe sich 
das Klagebegehren daher hier nicht 
erledigt.

  Zur Hinzurechnung von Stück-   
  zinsen eines Sachdarlehens  

Wenn ein Unternehmen ein Sachdarlehen 
über festverzinsliche Anleihen erhält, die 
es nach Empfang veräußert und später 
zwecks Rückgabe zurückerwirbt, sind 
weder die beim Rückerwerb dem Veräuße-
rer zu vergütenden Stückzinsen noch die 
im Zeitraum zwischen der Überlassung der 
Anleihen und deren Rückgabe an den 
Darlehensgeber aufgelaufenen Stückzin-
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sen als Entgelte für Schulden hinzuzurech-
nen. Eine konkludente Abbedingung des  
§ 101 BGB – die Zinsen der überlassenen 
Anleihen stehen der Verleiherin zu – be-
gründet kein zusätzliches Entgelt für die 
Gewährung eines Wertpapierdarlehens. So 
der Bundesfinanzhof (Az. III R 15/18).

Die von der Klägerin beim Erwerb der 
zurückgegebenen Anleihen für die Stück- 
zinsen aufgewendeten Beträge seien nicht 
hinzuzurechnen, weil sie nicht i. S. von § 8 
Nr. 1 GewStG 2002 zu Betriebsausgaben 
geführt haben; sie seien auch keine 
„Entgelte“ für Schulden. Erwerbe ein 
Steuerpflichtiger - wie hier die Klägerin - 
Wertpapiere, um seine Verpflichtung zur 
Rückgabe von als Sachdarlehen erhalte-
nen Anleihen zu erfüllen, so habe er dem 
Veräußerer die seit dem letzten Zinszah-
lungstermin aufgelaufenen Stückzinsen zu 
vergüten. Die aufgrund des (Rück-)Erwerbs 
der Anleihen an den Veräußerer für die 
Stückzinsen gezahlten Beträge minderten 
den Gewinn der Klägerin jedoch nicht. 
Denn die Klägerin erhielt dafür – mit der 
erworbenen Anleihe – eine gleichwertige 
Zinsforderung, die als sonstiger Vermö-
gensgegenstand zu aktivieren war; der 
Vorgang war mithin erfolgsneutral.

  Zur gewerbesteuerlichen   
  Hinzurechnung von   
  Aufwendungen für Sponsoring  

Aufwendungen für die Überlassung von 
Werbeflächen (im Streitfall u. a. Bande und 
Trikots) sowie für die Überlassung eines 
Vereinslogos für Werbezwecke unterliegen 
der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung  
(§ 8 Nr. 1d GewStG bzw. § 8 Nr. 1f GewStG). 
So entschied das Niedersächsische Finanz-
gericht (Az. 10 K 29/20).

Der vorliegend zu beurteilende Sponso-
ringvertrag lasse sich den Leistungspflich-
ten nach trennen und enthalte wesentliche 
Elemente eines Mietvertrages, soweit die 
GmbH der Klägerin Flächen (Bande, Presse-
konferenzrückwand, Hallenboden) und 
Trikots sowie andere Bekleidungsstücke 
zumindest zeitweise überlasse, damit die 
Klägerin dort ihr Firmenlogo zu Werbezwe-

cken präsentieren könne. Hinsichtlich 
dieser Leistungen stehe keine Werbeleis-
tung im Vordergrund, die die GmbH ge- 
genüber der Klägerin erbringen würde. Die 
GmbH selbst erbringe, auch mit den un- 
streitigen Leistungen, keine Werbeleistun-
gen gegenüber der Klägerin. Die Einord-
nung der Sponsoringvereinbarung als 
einheitlicher Werbevertrag komme 
dementsprechend nicht in Betracht. 
Auch die Entgelte für die Überlassung des 
Vereinslogos für Werbezwecke der Klägerin 
unterliegen der Hinzurechnung. Entgegen 
der Auffassung der Klägerin stehe auch in 
diesem Zusammenhang keine Werbeleis-
tung der GmbH im Vordergrund. Zwar nutze 
die Klägerin das Vereinslogo im Rahmen 
ihrer Werbemaßnahmen, Gegenstand des 
Leistungsaustauschs mit der GmbH sei 
jedoch allein die Einräumung des 
Nutzungsrechts.

Gegen das Urteil wurde Revision eingelegt 
(BFH-Az.: III R 5/22).

  Zum Vorsteuerabzug für eine   
  im Zusammenhang mit der   
  Installation einer Photovoltaik-   
  anlage erfolgten Dachreparatur  

Wer durch eine Solar-Anlage auf dem Dach 
Einnahmen erwirtschaftet, muss Umsatz-
steuer ans Finanzamt abführen. Der Eigen- 
tümer der Anlage kann entsprechend aus 
den Kosten für die Anschaffung, den Be- 
trieb und die Wartung aber auch Vorsteu-
ern geltend machen und mit der Umsatz-
steuer verrechnen. Der Vorsteuerabzug gilt 
jedoch nicht für alle Aufwendungen, die 
mit der Anlage in Verbindung stehen.

Das Finanzgericht Nürnberg entschied, 
dass eine Dachreparatur nicht im Zusam-
menhang mit dem Betrieb einer Photovol-
taikanlage steht und daher keine Vorsteu-
erverrechnung stattfinden kann (Az. 2 K 
826/20). 

Ein Unternehmer hatte auf seinem privaten 
Wohnhaus eine Photovoltaikanlage in- 
stallieren lassen. Dabei wurde das Dach 
beschädigt. Der Unternehmer ließ die 
Schäden von einem Dachdecker und 

Zimmerer reparieren. Er berücksichtigte 
die in den Rechnungen der Handwerker 
ausgewiesene Umsatzsteuer als Vorsteuer-
abzug in seinen Umsatzsteuervoranmel-
dungen für die Photovoltaikanlage. Das 
Finanzamt ging davon aus, dass der Kläger 
die Vorsteuer aus den Rechnungen des 
Dachdeckers und des Zimmerers nicht ab- 
ziehen darf, weil er ihre Leistungen zu we- 
niger als 10 % für sein Unternehmen nutzt.

Das Gericht gab dem Finanzamt Recht. Da 
der Unternehmer das Gebäude zu mehr als 
90 % privat nutze, konnten nur 10 % der 
unternehmerischen Nutzung zugerechnet 
werden. Die Vorsteuer aus den Rechnun-
gen könne dann nicht in vollem Umfang 
von dem Unternehmer abgesetzt werden.

Gegen das Urteil wurde Revision eingelegt 
(BFH-Az.: XI R 16/21).

  Lieferung von Strom an Mieter  

Die Lieferung von durch eine Photovoltaik-
anlage auf dem Miethaus mit Batterie-
Speicher erzeugtem Strom an die Mieter 
hält das Finanzgericht Niedersachsen mit 
Urteil 11 K 201/19 vom 25.02.2021, EFG 
2021, 883 (Revision unter Az. XI R 8/21 
anhängig), jedenfalls dann für steuer-
pflichtig, wenn darüber eine selbständige, 
nicht mit dem Mietvertrag gekoppelte 
Vereinbarung besteht, der Stromverbrauch 
durch Zähler individuell abgerechnet wird 
und den Mietern die Möglichkeit offen-
steht, den Strom auch anderweitig zu 
beziehen. 

Hinweis
Das Finanzgericht Münster hat mit Urteil 
vom 06.04.2021-5 K 3866/18 U (Rev.: Az. V 
R 15/2), entschieden, dass Energieliefe-
rungen, die im Zusammenhang mit steuer- 
freien Wohnungsvermietungen erfolgen, 
schlechthin umsatzsteuerpflichtige selbst- 
ständige Leistungen sind.

  Zur Haftung für pauschalierte   
  Lohnsteuer  

Die Nichtabführung einzubehaltender  
und anzumeldender Lohnsteuer zu den 
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gesetzlichen Fälligkeitszeitpunkten be- 
gründet regelmäßig eine zumindest grob 
fahrlässige Verletzung der Pflichten des 
Geschäftsführers einer GmbH. Das gilt 
auch im Fall der nachträglichen Pauscha-
lierung der Lohnsteuer. So entschied der 
Bundesfinanzhof (BFH vom 14.12.2021, Az. 
VII R 32/20).

Bei der pauschalierten Lohnsteuer 
handele es sich nicht um eine Unterneh-
menssteuer eigener Art, sondern um die 
durch die Tatbestandsverwirklichung des 
Arbeitnehmers entstandene und vom 
Arbeitgeber lediglich übernommene 
Lohnsteuer.

Der in Haftung genommene Geschäftsfüh-
rer müsse substantiiert darlegen und ggf. 
nachweisen, welche Schritte er zur Zah- 
lung der Steuer am Fälligkeitstag eingelei-
tet hatte und dass und aus welchen Grün- 
den sich deren Weiterverfolgung wegen 
der Haltung des vorläufigen Insolvenzver-
walters als sinnlos darstellte. In der Krise 
der Gesellschaft träfen den Geschäftsfüh-
rer erhöhte Pflichten. Deshalb könne sich 
ein Geschäftsführer nicht allein mit der 
Behauptung entlasten, er habe angenom-
men, der vorläufige Insolvenzverwalter 
werde seine Zustimmung zur Abgabentil-
gung verweigern. Im Regelfall sei vom 
Geschäftsführer zumindest eine entspre-
chend dokumentierte Anfrage an den 
vorläufigen Insolvenzverwalter zu erwar- 
ten. Nur in seltenen Ausnahmefällen kön- 
ne darauf verzichtet werden, wenn nämlich 
konkrete und eindeutige objektive An- 
haltspunkte für die Sinnlosigkeit einer 
solchen Anfrage bestehen. Ein hypotheti-
scher Kausalverlauf könne keine Berück-
sichtigung finden.

  Betriebsrentenanpassung   

Wird die betriebliche Altersversorgung u. 
a. über eine Pensionskasse im Sinne von  
§ 1b Abs. 3 Betriebsrentengesetz (BetrAVG) 
durchgeführt und ist nach den Regelungen 
der Pensionskasse sichergestellt, dass ab 
Rentenbeginn sämtliche auf den Renten-
bestand entfallenden Überschüsse zur 
Erhöhung der laufenden Leistungen ver- 

wendet werden, entfällt nach § 16 Abs. 3 
Nr. 2 BetrAVG die Verpflichtung des die 
Versorgung zusagenden Arbeitgebers zur 
Anpassungsprüfung und -entscheidung 
nach § 16 Abs. 1 und Abs. 2 BetrAVG. 
Durch das Gesetz zur Umsetzung der 
EU-Mobilitäts-Richtlinie vom 21. Dezember 
2015 (BGBl. I S. 2553) fiel ab dem 31. De- 
zember 2015 die weitere Voraussetzung in 
§ 16 Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG weg, wonach zur 
Berechnung der garantierten Leistung der 
nach § 65 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes festge-
setzte Höchstzinssatz zur Berechnung der 
Deckungsrückstellung nicht überschritten 
werden darf. Dies ist mit Unionsrecht ver- 
einbar. Die durch § 30c Abs. 1a BetrAVG 
angeordnete Geltung der am 31. Dezember 
2015 in Kraft getretenen Änderung auch für 
Anpassungszeiträume, die vor dem 1. Janu-
ar 2016 liegen, stellt keine verfassungs-
rechtlich unzulässige Rückwirkung dar.

Die Klägerin war bei der Beklagten bzw. 
deren Rechtsvorgängern langjährig als 
Angestellte beschäftigt. Seit 1. Oktober 
2011 bezieht sie Leistungen der betriebli-
chen Altersversorgung. Die Beklagte führt 
diese über den BVV Versicherungsverein 
des Bankgewerbes aG (BVV) durch. Bei 
diesem handelt es sich um eine regulierte 
Pensionskasse unter der Aufsicht der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (BaFin). Seit dem Rentenbeginn 
wurde die Betriebsrente der Klägerin nicht 
mehr erhöht.

Mit ihrer Klage macht die Klägerin u. a. 
eine Anpassung des auf Beiträgen der 
Arbeitgeberin beruhenden Teils ihrer 
Betriebsrente nach § 16 Abs. 1 BetrAVG 
zum Stichtag 1. Oktober 2014 geltend und 
verlangt daraus folgend für die Zeit ab dem 
Anpassungsstichtag monatlich eine wei- 
tere Betriebsrente i. H. v. 37,72 Euro brutto. 
Sie hat die Auffassung vertreten, die Be- 
klagte könne sich nicht auf § 16 Abs. 3 Nr. 
2 BetrAVG berufen. Sie sei auf den streit- 
gegenständlichen Anpassungsstichtag im 
Jahr 2014 nicht anwendbar. Die Änderung 
der Tatbestandsvoraussetzungen des § 16 
Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG sei mit Unionsrecht 
nicht vereinbar. Die Übergangsbestim-

mung in § 30c Abs. 1a BetrAVG verstoße 
gegen das verfassungsrechtliche Rückwir-
kungsverbot. Jedenfalls seien die tatbe-
standlichen Voraussetzungen des § 16 
Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG nicht erfüllt.

Die Vorinstanzen haben die Klage ab- 
gewiesen. Das Bundesarbeitsgericht hatte 
mit Urteil vom 10. Dezember 2019 (Az. 3 
AZR 122/18) das Berufungsurteil teilweise 
aufgehoben und die Sache insoweit zur 
erneuten Verhandlung und Entscheidung 
an das Landesarbeitsgericht zurückverwie-
sen. Das Landesarbeitsgericht hat der 
Klage i. H. v. 16,92 Euro brutto monatlich 
stattgegeben und im Übrigen abgewiesen. 
Es hat hinsichtlich des von ihm abgewiese-
nen Teils der Klage i. H. v. 5,04 Euro brutto 
monatlich die Auffassung der Beklagten 
bestätigt, sie sei gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 2 
BetrAVG nicht zur Prüfung einer Anpassung 
verpflichtet.

Die dagegen von der Klägerin neuerlich 
geführte Revision hatte vor dem Dritten 
Senat des Bundesarbeitsgerichts keinen 
Erfolg. Die bei der Pensionskasse für den 
Tarif DA geltenden Regelungen erfüllen die 
Voraussetzungen des § 16 Abs. 3 Nr. 2 
BetrAVG in seiner seit dem 31. Dezember 
2015 geltenden Fassung. Die Neufassung 
des § 16 Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG zum 31. 
Dezember 2015 verstößt nicht gegen das 
Verschlechterungsverbot aus Art. 7 Abs. 2 
Richtlinie 2014/50/EU (sog. Mobilitäts-
Richtlinie). Dieses soll verhindern, dass 
die Umsetzung der Richtlinie in nationales 
Recht zur Absenkung des bestehenden 
Schutzes genutzt wird. Vorliegend hat der 
Gesetzgeber jedoch „lediglich“ zeitgleich 
mit und bei Gelegenheit der Umsetzung 
eine außerhalb des Regelungsbereichs der 
Richtlinie bestehende Rechtsprechung des 
Senats korrigiert. Die Übergangsvorschrift 
des § 30c Abs. 1a BetrAVG ist nicht wegen 
unzulässiger Rückwirkung verfassungswid-
rig. Die Betriebsrentner der Beklagten mus-
sten bereits ursprünglich davon ausgehen, 
dass eine Anpassungsprüfungspflicht nicht 
unverändert bestehen bleiben würde. Die 
vom Gesetzgeber gewählte Stichtagsrege-
lung orientiert sich am Sachverhalt und ist 
vertretbar.
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lich mit uns Kontakt aufzunehmen.

Hinweis
Der Senat hat in einem weiteren Fall be- 
treffend eine andere Pensionskasse das 
Vorliegen der Voraussetzungen des § 16 
Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG nicht abschließend 
beurteilen können und die Sache deshalb 
zur neuen Verhandlung und Entscheidung 
an das Landesarbeitsgericht zurückverwie-
sen (Urteil 3 AZR 374/21 vom 03.05.2022).

  Aktuelle gesetzgeberische   
  Entwicklungen – digitale   
  Versammlungen bei Vereinen  

Der Gesetzgeber hat am 1. Juli 2022 
(Drucksache Deutscher Bundestag 
20/2532) eine Gesetzesinitiative zur 
Ermöglichung digitaler Mitgliederver-
sammlung im Vereinsrecht eingebracht.

Zum Hintergrund:
Bekanntlich ist es so, dass nach der 
Rechtsprechung des Oberlandesgerichts 
Hamm eine digitale Mitgliederversamm-
lung nur dann als Ausnahmefall der eigent-
lich gesetzlich vorgesehenen Präsenzver-
sammlung (§ 32 Abs. 1 S. 1 BGB) durch- 
geführt werden konnte, wenn der Verband 
entsprechende Regelungen in der Satzung 
vorgesehen hatte (OLG Hamm, Beschluss 
vom 27. September 2011, Az. 27 W 106/11). 
Viele Verbände hatten ihre Satzung jedoch 
nicht angepasst, sodass Mitgliederver-
sammlungen im klassischen Sinne nur und 
ausschließlich als Präsenzversammlungen 
durchgeführt wurden. Während der Corona-
Pandemie wurde dies bekanntlich auf- 
grund der Beschränkungen bei Versamm-
lungen zum Problem, sodass der Gesetzge-
ber in § 5 GesRuaCOVBekG (COVMG) es 
den Vereinen und Stiftungen ermöglicht, 
auch ohne entsprechende Regelung in der 
Satzung Mitgliederversammlungen in digi- 
talen Formaten, schriftlichen Formaten und 
im Umlaufverfahren durchzuführen, wobei 
das Umlaufverfahren für Großverbände 
aufgrund der geradezu illusorischen ge- 
setzgeberischen Mindestbeteiligungs-
quote von 50 % aller Mitglieder für die 
Praxis ausgeschieden ist.

Diese Sonderregelungen laufen zum  
31. August 2022 aus.

Vor diesem Hintergrund hat sich der Ge- 
setzgeber entschieden, die Regelungen 
aus der Covid-19-Gesetzgebung jedenfalls 
insoweit zu verstetigen, dass auch ohne 
Anordnung in der Satzung eine digitale 
Versammlung möglich ist. § 32 BGB sollte 
deshalb um einen neuen Abs. 1a ergänzt 
werden, der folgenden Wortlaut haben 
soll:

„(1a) Der Vorstand kann auch ohne Er- 
mächtigung in der Satzung vorsehen, dass 
Vereinsmitglieder an der Mitgliederver-
sammlung ohne Anwesenheit am Ver-
sammlungsort im Wege der Bild- und 
Tonübertragung teilnehmen und Mitglie-
derrechte auf diesem Wege ausüben 
können.“

Diese Regelung würde also zumindest in 
Teilen all denjenigen Verbänden helfen, 
die am 31.08.2022 ohne entsprechende 
Satzungsregelung wieder in das Gebot der 
Präsenzversammlung zurückfallen.

Jedoch steckt der Teufel im Detail:

1. Zunächst hat sich der Gesetzgeber 
ausdrücklich dazu entschieden, die 
schriftliche Mitgliederversammlung durch 
sog. Briefwahl nicht in den gesetzlichen 
Kanon möglicher Versammlungsformen 
aufzunehmen, sodass eine solche 
schriftliche Abstimmung durch Briefwahl 
eine entsprechende satzungsmäßige 
Verankerung voraussetzt. Möglich bliebe 
ohne Satzungsregelung nur eine schriftli-
che Abstimmung im Umlaufverfahren, 
welches nach § 32 Abs. 2 BGB aber nur 
möglich ist, wenn alle (!) Mitglieder hieran 
teilnehmen (und damit bei Großverbänden 
ausscheidet).

2. Weiterhin formulierte der Gesetzgeber 
den Begriff der digitalen Mitgliederver-
sammlung ausschließlich durch eine „Bild- 
und Tonübertragung“, was dann nach dem 
Gesetzeswortlaut bedeutet, dass Mitglie-
derrechte nur über Bild- und Tonsignale 
ausgeübt werden können. Im engeren 

Wortlaut würde also eine technikneutrale 
Versammlung, die etwa ausschließlich in 
digitalen Chat-Räumen (virtuelle Abstim-
mungen in elektronischen Wahlräumen) 
stattfindet, nicht den gesetzlichen An- 
forderungen genügen und wäre deshalb 
nur möglich, wenn sie in der Satzung 
verankert ist.

3. Hiervon zu unterscheiden ist dann noch 
der Fall, in dem etwa eine Mitgliederver-
sammlung digital als Videokonferenz 
stattfindet und nur die Abstimmung über 
weitere technische Hilfsmittel (digitale 
Stimmplattformen) durchgeführt wird. Ob 
dies nach der Gesetzesfassung zulässig 
ist, wäre noch zu klären, da jedenfalls 
nach dem Wortlaut die Mitgliederrechte 
ausdrücklich durch Bildübertragung oder 
Tonübertragung (und dann nicht im elek- 
tronischen Weg etwa durch virtuelle Ab- 
stimmung) ausgeübt werden müssen. 



UPDATE MAGAZINSeite 8

  wpg@dornbach.de · www.dornbach.de 

WEITERE INFORMATIONEN

Detaillierte Informationen zum Veranstaltungsort, Ablauf 
und zur Anmeldung finden Sie auf unserer Homepage 
www.dornbach.de unter Events oder Sie wenden sich 
direkt an Frau Lydia Schmidt, PR- und Marketing-Referentin:
Telefon: +49 261 94 31 - 438
Mail:   lschmidt@dornbach.de

STANDORTE

Bad Homburg / FFM · Bergisch Gladbach · Bergisch 
Gladbach / NL von Köln · Berlin · Bonn · Darmstadt · 
Dessau-Roßlau · Flughafen FF / Hahn · Frankfurt am Main · 
Hamburg · Koblenz · Köln · Lutherstadt Wittenberg ·  
Mainz · München · Pforzheim · Pirna · Rinteln · Saar- 
brücken · Solingen · Wetzlar

  Kennen Sie schon unsere MEDIATHEK auf unserer Homepage?  

Unser monatliches DORNBACH-Update, Newsletter, Presseartikel, Beiträge unserer 
Experten in Fachbüchern, Interviews und andere Publikationen – in der DORNBACH 
Mediathek finden Sie Wissenswertes und Interessantes aus der Welt der Wirtschaft,  
der Steuern und des Rechts. Zusätzlich finden Sie hier hilfreiche Formularvorlagen  
zum Beispiel aus dem Bereich der Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie die  
Finanzbuchhaltung. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Einfach QR-Code über Ihre Kamera einscannen und 
unsere Expertise kostenfrei abrufen:

Auch dieser Fall wäre als Zweifelsfall der 
späteren Spruchpraxis der Gerichte 
unterworfen.

Vor diesem Hintergrund sollten die Ver- 
bände zur Vermeidung von Zweifeln nach 
wie vor von der Möglichkeit Gebrauch 
machen, ihre Satzung über § 40 Abs. 1 
BGB um eine Klausel zu digitalen und 

gegebenenfalls schriftlichen Mitgliederver-
sammlungen sowie Mischformen solcher 
Versammlungen (sogenannte hybride 
Versammlungsformen) zu ergänzen, um 
jedenfalls eine rechtssichere Grundlage für 
technikneutrale Mitgliederversammlungen 
zu haben.


